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1. Beschreibung der Planungsaufgabe 

1.1  Gegenstand der Maßnahme: 

Im Rahmen des Projektes Neubau Tram-Westtangente sind die geplanten Maßnahmen wie 
Umbau, Instandsetzung und Rückbau von Fußgänger-  und Straßenunterführungen sowie von U-
Bahnaufgängen zu überwachen. 

1.1.1 Projektbeschreibung:

Die geplante Neubaustrecke der Tram-Westtangente ist wesentlicher Bestandteil des vom 
Stadtrat beschlossenen Nahverkehrsplans der Landeshauptstadt München (LHM) und stellt eine 
maßgebliche Ergänzung des bestehenden Schienennetzes des Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) dar. 

Mit der Tram-Westtangente wird in dem bisher stark radial auf das Zentrum von München 
ausgerichteten ÖPNV-Netz eine leistungsfähige, attraktive und tangentiale Verbindung 
geschaffen. Sie ist geeignet, die hoch frequentierten ÖPNV-Linien und Bahnhöfe in der 
Innenstadt zu entlasten, Stadtviertel, um das Stadtzentrum besser miteinander zu verknüpfen 
und somit die Erreichbarkeit der einzelnen Stadtteile zu verbessern. 

Die Westtangente verbindet fünf Stadtbezirke: Neuhausen-Nymphenburg, Laim, Hadern, 
Sendling-Westpark und Obersendling. Die Neubaustrecke der Tram verläuft vom Romanplatz 
über die Wotanstraße zum S-Bahnhof Laim und von dort weiter über die Fürstenrieder Straße 
und die Boschetsrieder Straße zum U-Bahnhof Aidenbachstraße. Auf einer Streckenlänge von 
knapp 9 km sind 16 Haltestellen geplant. 

Durch die direkte Anbindung zu sechs S-Bahnlinien, fünf Tramlinien und drei U-Bahnlinien 
entsteht eine schnelle und leistungsfähige Alternative zu Verbindungen durch die Innenstadt. Ein 
überwiegend eigener Gleiskörper garantiert Fahrplan-Pünktlichkeit, verkürzte Fahrzeiten, 
höheren Fahrkomfort und höhere Kapazität gegenüber dem Bus. 

Die Tram-Westtangente kreuzt in ihrem Verlauf mehrere Ingenieurbauwerke. Neben den U-
Bahnhöfe der Laimer Platz (LP) und Holzapfelkreuth (HK), beide im Eigentum der Stadtwerke 
München Gmbh (SWM), ebenfalls die Autobahnbrücke über die BAB 96 und mehrere Fußweg- 
und Straßenunterführungen, die sich im Eigentum der LHM befinden. 

Die Örtliche Bauüberwachung (ÖBÜ) und die Bauoberleitung (BOL) (nur für die Bauwerke im 
Eigentum der Landeshauptstadt) überwacht die Ausführung der nachfolgend beschriebenen 
Objekte für den Auftraggeber (AG). Die drei unten beschriebenen Unterführungsbauwerke 
verbleiben im Eigentum der LHM, jedoch treten die SWM als AG auf. Mitarbeitende der SWM sind 
Bauherrnvertreter, beauftragte Ingenieurbüros und deren Mitarbeitenden nehmen die Aufgabe der 
Bauoberleitung wahr. Diese Arbeitszusammenhänge sind in der Angebotsabgabe sowie in der 
Auftragsabarbeitung zu berücksichtigen und entsprechend einzupreisen. 
Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet ein Baubüro zu unterhalten. Eine kurzfristige 
Erreichbarkeit der Baustelle (innerhalb von ca. 60 Minuten) sollte möglich sein. 

Beschreibung von maßgeblichen Leistungsgrenzen und Schnittstellen: 

Die zu überwachenden Ingenieurbauwerke der örtlichen Bauüberwachung (ÖBÜ) umfassen nur die 
unter Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. bis 1.1.6 beschriebenen 
Bauwerke.

1.1.2 Beschreibung Unterführungsbauwerk BW 41/118 (Boschetsrieder Straße): 

Das Unterführungsbauwerk (Straßenunterführung Abzweig BAB 95 unter der Boschetsrieder 
Straße (BW 41/118)) wurde 1967 erbaut und befindet sich im Eigentum der Landeshauptstadt 
München, Baureferat – Ingenieurbau. Das Bauwerk wurde in Stahlbetonbauweise errichtet und 
unterquert schiefwinklig mit einem Radius die Boschetsrieder Straße. Das Bauwerk ist als 
Einfeldbrücke über eine Gesamtlänge von ca. 90m ausgeführt und statisch in vier Abschnitte (3 
Zweigelenkrahmen und eine am Brückenportal frei aufliegende Trapezplatte) unterteilt. Das 
Bauwerk ist teilweise überschüttet, die Überdeckung (Erdmaterial) ist ca. 0,5 hoch.  
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Anlässlich der Tram-Westtangente soll am Unterführungsbauwerk eine Betoninstandsetzung 
inkl. Kappenerneuerung (inkl. Geländer, und pass. Schutzeinrichtung) durchgeführt werden. Die 
vorliegende Abdichtung ist asbesthaltig einzustufen.. Die Instandsetzung findet in vsl. drei Bau- 
bzw. Verkehrsphasen statt. Die Maßnahmen zum Bau der endgültigen Verkehrsanlage der 
Tram-Westtangente erfolgen erst nach dem Abschluss der Instandsetzung des 
Unterführungsbauwerks. Die prov. Herstellung der Straßenbeläge ist Teil der 
Instandsetzungsmaßnahme. 

Beschreibung von maßgeblichen Leistungsgrenzen und Schnittstellen: 

Leistungsabgrenzung der Betoninstandsetzung: Die Oberseite inkl. aller Ausstattungen (Kappe, 
Geländer und pass. Schutzeinrichtung werden im Zuge der Tram-Westtangente durchgeführt. 
Die Lph 8 sowie örtliche Bauüberwachung bezieht sich auf diese Arbeiten. Die Instandsetzung 
der Überbauunterseite, inkl. Unterbauten, etc. erfolgt unabhängig der Tram-Westtangente und 
ich nicht Teil dieser Leistungsbeschreibung. 
Zeitgleich zur Instandsetzung der Abdichtung am BW 41/118 findet der Ersatzneubau der 
nordwestlich der Maßnahme liegenden sog. Kreuzhofbrücken statt. Der Neubau der 
Kreuzhofbrücken ist nicht Teil des Projekts Tram-Westtangente und nicht Teil der Leistung. 
Schnittstellen ergeben sich jedoch aufgrund der Zusammenhängenden und voneinander 
abhängigen bauzeitlichen Verkehrsphasen. 
Die prov. hergestellten Beläge werden zu einem späteren Zeitpunkt durch das Gewerk 
Verkehrsanlage rückgebaut. Hierfür werden Schutzmaßnahmen zwischen Abdichtung und prov. 
Asphalt hergestellt. Zusätzliche vor-Ort-Kontrollen / Überwachung der Herstellung dieser 
Schutzmaßnahme sowie der durch das Gewerk Verkehrsanlage durchgeführte Rückbauarbeiten 
sind notwendig. 

1.1.3 Beschreibung Unterführungsbauwerk BW 41/133 (Hogenbergstraße): 

Die Fußgängerunterführung wurde 1975 erbaut und befindet sich im Eigentum bei der 
Landeshauptstadt München, Baureferat – Ingenieurbau. Das Bauwerk wurde in 
Stahlbetonbauweise errichtet und verläuft schiefwinklig unter der Fürstenrieder Straße. Das 
Bauwerk ist in Querrichtung als Einfeldrahmen ausgeführt. Die Zuwegung erfolgt seitlich über 
Treppen bzw. Rampen (Brüstungen). Östlich des Unterführungsbauwerk befindet sich ein 
privater Anbau (BW 41/133A), welcher als Durchgang zu dem dortigen öffentlichen Gebäude 
fungiert.  

Anlässlich der Tram-Westtangente wird am Unterführungsbauwerk eine Betoninstandsetzung 
(inkl. Erneuerung, Abdichtung, Schutzbeton und Erhöhung der Geländer/Brüstung im Bereich 
der Treppenaufgänge) an der Überbauunterseite sowie -oberseite durchgeführt. Die 
Instandsetzung der Oberseite erfolgt in zwei Bau- bzw. Verkehrsphasen. Die Instandsetzung 
der Unterseite muss im Pilgerschrittverfahren durchgeführt werden und erfolgt in einer weiteren 
Bauphase. Zudem soll die Betondeckung an der Unterseite erhöht werden. Der o.g. private 
Anbau ist von den Arbeiten davon ausgeschlossen.  Die vorhandene Abdichtung wird als 
asbesthaltig eingestuft.  Eine Vielzahl an Sparten befindet sich auf und neben dem Bauwerk. 
Vor Allem zu erwähnen ist die Unterquerung einer Kanalisationsleitung (MSE) sowie einer 
Trinkwasserhauptleitung (HW5) und die im Überbau befindliche 110kV Leitung. 

Beschreibung von maßgeblichen Leistungsgrenzen und Schnittstellen: 

Leistungsabgrenzung der Betoninstandsetzung: Der private Anbau (BW 41/133a) ist nicht Teil 
der beschriebenen Betoninstandsetzung und Abdichtungserneuerung. Besonderes Augenmerk 
auf diesen Bereich ist beim Rückbau des Schutzbetons inkl. Abdichtung zu legen.  
Da die Betoninstandsetzung im Pilgerschrittverfahren durchgeführt werden muss, ist die 
Einhaltung der vom Tragwerksplaner vorgegebenen jew. Bereiche (Betonabtrag) zu 
überwachen. 
Während der Instandsetzungsarbeiten in Bauphase 1, müssen Maßnahmen an der 
naheliegenden Trinkwasserhauptleitung (HW5) durchgeführt werden. Deshalb wird die 
Instandsetzungsmaßnahme für vsl. 6 Wochen unterbrochen (vsl. ab Oktober 2024). Da die 
Arbeiten an der HW5 im Baufeld der Betoninstandsetzung erfolgen sind ggf. bes. 
Schutzmaßnahmen der Abdichtung für den genannten Zeitraum notwendig. Zustäzliche 

Zu
r A

ns
ich

t



Seite 5 
Stand: 10/2023 

Überwachung dieser Arbeiten hinsichtlich Auswirkungen auf das Unterführungsbauwerk werden 
benötigt. 
Die prov. Hergestellten Beläge werden zu einem späteren Zeitpunkt durch das Gewerk 
Verkehrsanlage rückgebaut. Hierfür werden Schutzmaßnahmen zwischen Abdichtung und prov. 
Asphalt hergestellt. Zusätzliche vor-Ort-Kontrollen / Überwachung der Herstellung dieser 
Schutzmaßnahme sowie der durch das Gewerk Verkehrsanlage durchgeführte Rückbauarbeiten 
sind notwendig (analog Bauwerk 41/118 – Boschetsrieder-Ufg).

1.1.4 Beschreibung Unterführungsbauwerk BW 41/120 (Waldfriedhof Straße):

Die Fuß- und Radwegunterführung wurde 1966 erbaut und befindet sich im Eigentum bei der 
Landeshauptstadt München, Baureferat – Ingenieurbau. Das Bauwerk wurde in 
Stahlbetonbauweise errichtet und verläuft leicht schiefwinklig (ca. 80°) unter der Fürstenrieder 
Straße. Das Bauwerk ist in Querrichtung als Einfeldrahmen ausgeführt. Das Bauwerk wurde 
ursprünglich in der Brückenklasse 80 geplant.  

Anlässlich der Tram-Westtangente ist das Unterführungsbauwerk innerhalb der vorgesehenen 
Bauphasen ersatzlos rückzubauen und zu verfüllen. Es werden Teile des Bauwerks im 
Untergrund (Fundamente, Wände) verbleiben. Die Abdichtung ist asbesthaltig, das 
Fugenmaterial und die Beschichtung der Kappen enthalten PCB. Eine Vielzahl an Sparten 
befindet sich auf und neben dem Bauwerk. Vor Allem zu erwähnen ist die Unterquerung sowie 
einer Trinkwasserhauptleitung (HW5) und die im Überbau befindliche 110kV Leitung. 

Beschreibung von maßgeblichen Leistungsgrenzen und Schnittstellen: 

Der Rückbau der Unterführung erfolgt in zwei Bauphasen. Für die Rückbauarbeiten im Bereich der 
HW5 sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich, die zu überwachen sind. 
Die vorliegende 110kV-Leitung muss für die Rückbauarbeiten verlegt und abgeschaltet werden. 

1.1.5 Beschreibung Rück- und Neubau U-Bahnabgänge Laimer Platz

Der U-Bahnhof Laimer Platz wurde zwischen 1984 und 1987 in offener Bauweise errichtet und am 
24. März 1988 eröffnet. Der U-Bahnhof befinden sich im Eigentum der SWM. Das Bauwerk wurde 
in Stahlbetonbauweise als geschlossene, elastisch gebettete Rahmen ausgebildet. 
Der betroffene U-Bahnhof wird jeweils im östlichen Sperrengeschoß umgebaut. Dieses
Sperrengeschoß liegt direkt unter der jeweiligen Kreuzung rechtwinklig (90°) der Fürstenrieder 
Straße mit der Gotthardstraße (U-Bahnhof Laimer Platz). 
Am U-Bahnhof Laimer Platz wird eine kombinierte Fahr- und Festtreppe in einem ersten Bauschritt 
(1. HJ 2025) rückgebaut - ohne statische Auswirkungen auf das Hauptbauwerk des U-Bahnhofes. 
Im zweiten Bauschritt (1. HJ 2026) wird die neue kombinierte Fahr- und Festtreppe jedoch mit 
Änderungen am Haupttragwerk (Anpassung der statischen Abtragung des Bauwerks in diesem 
einen Bauwerksblock) neugebaut werden. 
Das Bauwerk wurde in der Brückenklasse SLW 60 + Gleichlasten für Haupt- und Nebenspur 
bzw. für SLW 80 im Alleingang ausgelegt. 

Anlässlich der Tram-Westtangente ist der U-Bahnaufgang umzubauen. Eine Vielzahl an Sparten 
befindet sich auf und neben dem Bauwerk.

Beschreibung von maßgeblichen Leistungsgrenzen und Schnittstellen: 

Am U-Bahnhof Laimer Platz wird der nordwestliche Aufgang in der ersten Bauphase zurückgebaut. 
Hierfür ist die Erstellung einer neuen Abschlusswand erforderlich. Diese ist entsprechend dem 
Bestand abzudichten und zu erden. Eine Zwischenabnahme der Abschlusswand erfolgt durch einen 
von der Technischen Aufsichtsbehörde genannten Dritten. 
Der Neubau des nordwestlichen Aufgangs erfolgt zeitlich versetzt in einer zweiten Bauphase. 
Schnittstellen sind u.a. vorhandenen SWM- sowie Telekomsparten. Die vorhandenen Fahrtreppen 
werden vom AG aus- und nach Abschluss der Arbeiten wieder eingebaut. 
Der U-Bahn-Verkehr am U-Bahnhof Laimer Platz bleibt während der Arbeiten bestehen. Mit 
Personenverkehr ist zu rechnen. Die Baustelle wird entsprechend abgesichert.  

1.1.6 Beschreibung Rück- und Neubau U-Bahnabgänge Holzapfelkreuth 
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Der U-Bahnhof Holzapfelkreuth wurde zwischen 1979 und 1982 in offener Bauweise errichtet und 
am 15. April 1983 eröffnet. Der U-Bahnhof befinden sich im Eigentum der SWM. Das Bauwerk 
wurde in Stahlbetonbauweise als geschlossene, elastisch gebettete Rahmen ausgebildet. 
Der betroffene U-Bahnhof wird jeweils im östlichen Sperrengeschoß umgebaut. Dieses
Sperrengeschoß liegt direkt unter der jeweiligen Kreuzung rechtwinklig (90°) Fürstenrieder Straße 
mit Ehrwalder Straße / Guardinistraße (U-Bahnhof Holzapfelkreuth). 
Am U-Bahnhof Holzapfelkreuth werden nur zwei Festtreppenaufgänge (keine Fahrtreppen), welche 
an das Hauptbauwerk angeschlossen sind, ohne statische Auswirkungen auf das Hauptbauwerk 
rück- bzw. umgebaut.  
Das Bauwerk wurde in der Brückenklasse SLW 60 + Gleichlasten für Haupt- und Nebenspur 
bzw. für SLW 80 im Alleingang ausgelegt. 

Anlässlich der Tram-Westtangente ist der U-Bahnaufgang umzubauen. Eine Vielzahl an Sparten 
befindet sich auf und neben dem Bauwerk.

Beschreibung von maßgeblichen Leistungsgrenzen und Schnittstellen: 

Am U-Bahnhof Holzapfelkreuth wird der südöstliche Aufgang in einer ersten Bauphase zurück- und 
neugebaut. Der Neubau erfolgt räumlich versetzt in der Ehrwalder Str. 
Der nordwestliche Aufgang wird in einer zweiten Bauphase ersatzlos zurückgebaut. 
Schnittstellen sind u.a. vorhandenen SWM- sowie Telekomsparten.  
Der U-Bahn-Verkehr am U-Bahnhof Holzapfelkreuth bleibt während der Arbeiten bestehen. Mit 
Personenverkehr ist zu rechnen. Die Baustelle wird entsprechend abgesichert.  

1.2 Leistungen des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer erbringt hierfür Leistungen aus dem/den Leistungsbild/-ern 
(s. Anlagen 1 a-f) 

☐  Objektplanung Gebäude und Innenräume entsprechend § 34 HOAI … (Anlage 1a), 

☐  Objektplanung Freianlagen entsprechend § 39 HOAI …………..………. (Anlage 1b), 

☒  Objektplanung Ingenieurbauwerke entsprechend § 43 HOAI ……..…… (Anlage 1c), 

☐  Objektplanung Verkehrsanlagen entsprechend § 47 HOAI …………..… (Anlage 1d), 

☐  Tragwerksplanung entsprechend § 51 HOAI …………………………….. (Anlage 1e),

☐  Technische Ausrüstung entsprechend § 55 HOAI,  
für folgende technische Anlagen …………………………………………….. (Anlage 1f): 

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Grundleistungen und Besonderen Leistungen 
sind in dem/den Leistungsverzeichnis/-sen erfasst. 

1.3 Bearbeitungsstand der bisherigen Planung der Maßnahme 

Die einzelnen Ingenieurbauwerke haben zum Zeitpunkt der Vergabe 
unterschiedliche Planungsstände (LPH3 bis LPH5). Grundsätzlich bezieht sich die 
zu erbringende Leistung auf die während der Bautätigkeit anfallenden Tätigkeiten. 

1.4 Planungs- und Überwachungsziele 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen so zu erbringen, dass die Maßnahme 
gemäß den Vorgaben der vertraglich vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele 
mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und Überwachungszielen 
handelt es sich um die für den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
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wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und 
damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.  
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf die Einhaltung der gesetzlichen 
und vertraglichen Verpflichtungen hinzuweisen. Dies gilt im Rahmen seiner 
Leistungspflichten auch für die Einhaltung der Vorschriften etwaiger Zuwendungsgeber. 
Der Auftragnehmer hat nach Beauftragung im Zuge seiner Leistungserbringung sämtliche 
vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen unverzüglich zu sichten und ihn 
schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollständig oder unzutreffend sind 
oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausführung mit den vereinbarten 
Planungs- und Überwachungszielen nicht vereinbar ist. 
Wird erkennbar, dass die vertraglich vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele mit 
der bisherigen Planung nach dem Ergebnis der Ausschreibung von Leistungen oder dem 
bisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht werden können, hat der Auftragnehmer den 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht möglichen 
Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf Kosten, Quantitäten, Qualitäten, Termine 
und Wirtschaftlichkeit des Objektes darzulegen, so dass diese Ziele eingehalten werden 
können. 

1.4.1 Grundlage der Leistungserbringung des Auftragnehmers 

Die Erstellung einer Planungsgrundlage nach § 650p Abs. 2 BGB ist nicht Vertragsgegen-
stand. 

Im Rahmen seiner Leistungserbringung hat der AN auch zu berücksichtigen: 

 Allgemein anerkannten Regeln der Technik 

 Die Baugenehmigung, der Planfeststellungsbeschluss, die Plangenehmigung 

ab jeweiliger Bestandskraft 

 Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - (SGB VII) 

 Das Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur 

Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten 

bei der Arbeit (ArbSchG) 

 Die Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV) 

 Die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 

(BaustellV) 

 Die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung 

von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim 

Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des 

betrieblichen Arbeitsschutzes (BetrSichV) 

 Die Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm 

und Vibrationen (LärmVibrationsV) 

 Die Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (GefStoffV) 

 Die im Bundesarbeitsblatt (BArbBI.) bekanntgegebenen. Regeln für den 

Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) in der jeweils gültigen Fassung 

 Das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) inklusive der entsprechenden Verordnungen, 

Vorschriften, Richtlinien und Regelwerke 

 Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften 

Die einschlägigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen sofern oben nicht 
genannt.
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Gleichfalls sind die Planungsgrundlagen, Zusätzlichen Technischen 
Vertragsbedingungen (ZTV) und Unternehmensvorgaben der Stadtwerke München 
GmbH hinsichtlich der U-Bahn-Bauwerke sowie ähnliche, gleichlautende Vorgaben der 
SWM hinsichtlich der Unterführungsbauwerke zu berücksichtigen. Die aktuellen 
Vorgaben sind bei den verantwortlichen Personen der SWM bzw. der LHM rechtzeitig vor 
Baubeginn an zu fragen und zu bestellen.

1.4.2 Kostenziele 

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze für  
die Baumaßnahmen von € netto nicht überschritten wird, soweit 
BW 41/120 596.385,00 € Stand Lph 2
BW 41/118 3.195.025,00 € Stand Lph 3
BW 41/133 515.015,42 € Stand Lph 5 
U-Bahnaugang Holzapf. 2.234.000,00 € Stand Lph 3
U-Bahnaugang Laim. P. 1.224.000,00 € Stand Lph 3 
der Auftragnehmer durch seine Planungs-, Koordinierungs- oder sonstige Leistungen 
darauf Einfluss zu nehmen hat. Dies betrifft auch die Kosten, für die nach dem Vertrag 
ausschließlich Koordinationsverpflichtungen an den Auftragnehmer übertragen werden. 

Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen: 200 bis 600 nach DIN 276:18
Der Auftragnehmer übernimmt damit keine Kostengarantie. 

1.4.3 Terminziele 

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine 
eingehalten werden können: 

BW 41/120  
Baubeginn: voraussichtlich 02/2025 
Fertigstellung: voraussichtlich 10/2025 

BW 41/118  
Baubeginn: voraussichtlich 04/2025 
Fertigstellung: voraussichtlich 01/2026 

BW 41/133  
Baubeginn: voraussichtlich 07/2024 Phase A 
Baubeginn: voraussichtlich 09/2024 Phase B 
Fertigstellung: voraussichtlich 01/2025 

U-Bahnaufgang Holzapfelkreuth 
Baubeginn: voraussichtlich 01/2025 (Baubeginn Umbau U-Bahn-Aufgang 
Südost) 
Zwischentermin 1: voraussichtlich 07/2025 (Fertigstellung Umbau U-Bahn-
Aufgang Südost) 
Zwischentermin 2: voraussichtlich 01/2026 (Baubeginn Rückbau U-Bahn-Aufgang 
Nordwest) 
Fertigstellung: voraussichtlich 06/2026 (Fertigstellung Rückbau U-Bahn-
Aufgang Südost) 
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U-Bahnaufgang Laimer Paltz 
Baubeginn: voraussichtlich 01/2025 (Baubeginn Rückbau U-Bahn-Aufgang 
Nordwest) 
Zwischentermin 1: voraussichtlich 06/2025 (Fertigstellung Rückbau U-Bahn-
Aufgang Nordwest) 
Zwischentermin 2: voraussichtlich 01/2026 (Baubeginn Neubau U-Bahn-Aufgang 
Nord 
Fertigstellung: voraussichtlich 06/2026 

Auf der Grundlage dieser Termine erarbeitet der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte 
Dritte in Abstimmung mit dem Auftragnehmer unverzüglich nach Vertragsschluss einen 
Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausführung. 

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in 
regelmäßigen Abständen überprüfen und, soweit sich die Projektumstände geändert 
haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken. 

1.4.4 Quantitäts- und Qualitätsziele 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Quantitäts- und Qualitätsziele umzusetzen. Die 
Quantitäts- und Qualitätsziele sind verbindlich; Abweichungen bedürfen der vorherigen 
Zustimmung des Auftraggebers. 

1.4.5 Konkretisierung der Planungs- und Überwachungsziele  

Eine gegebenenfalls erforderliche Konkretisierung der Planungs- und Überwachungsziele 
im Zuge der Planung und Realisierung der Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit dem 
Auftraggeber und ist mit dem vereinbarten Honorar abgegolten. 

1.5 Behandlung von Unterlagen 

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Arbeitsergebnisse (Zeichnungen, Pläne, 
Berechnungen, Leistungsbeschreibungen etc.) sind dem Auftraggeber in digitaler Form 
(Format: dwg bzw. pdf) zu übermitteln. Soweit dem Auftragnehmer vom Auftraggeber die 
Leistungen der Genehmigungsplanung übertragen werden, sind die Genehmigungs-
unterlagen in der von der Genehmigungsbehörde geforderten Zahl anzufertigen. 
Folgende Arbeitsergebnisse sind zusätzlich in 4 -facher Ausfertigung in Papierform zu
übergeben: 

Für die U-Bahnhöfe:  
Ergebnisse der Umbauarbeiten an den U-Bahnhöfen Laimer Platz und Holzapfelkreuth. 
Dies umfasst alle erforderlichen Absteckungen, Aufmaße, Abnahmen und 
Inbetriebnahmeprotokolle. 

Für die Unterführungsbauwerke sind erforderlich:  

Unter anderem Absteckungen, Aufmaße, Abnahmen und Inbetriebnahmeprotokolle 

Die digitale Übermittlung und Freigabe von Unterlagen erfolgt i. d. R. über eine 
Projekt-Kommunikations-Plattform (PKM). Die Erstellung der hierfür notwendigen 
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Zugangsdaten sowie Anleitungen und Kurzschulungen für den Umgang mit der 
Plattform werden nach Vertragsschluss durch die beauftragte Projektsteuerung 
durchgeführt.

Die Papierdokumente sind DIN-gerecht zu falten und ggf. farbig anzulegen sowie zum Ende 
jeder Leistungsphase in Ordnern abgelegt zu übergeben. 

1.6 Koordination 

Der Auftragnehmer hat sich mit allen beteiligten Fachplanern und den übrigen fachlichen 
Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich abzustimmen und deren Beiträge 
rechtzeitig und ordnungsgemäß zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und 
Überwachungsziele eingehalten werden. 

☐ Zusätzlich beinhaltet dies auch eine übergeordnete Koordinationspflicht aller 
beteiligten Fachplaner und übrigen fachlich Beteiligten.

☐ Zur frühzeitigen Erkennung nebst planerischer Beseitigung von etwaigen Kollisionen 
bereits vor der Bauausführung ist der Auftragnehmer im Rahmen der Koordination 
verpflichtet Koordinationspläne auf Grundlage der Planunterlagen aller fachlich 
Beteiligten zu erstellen. 

☐

2. Organisation der Planung und Umsetzung der Maßnahme 

Es gelten die Regelungen zu den beidseitigen Ansprechpartnern nach §3 AEB-Ing. 
(Kommunikation) 

2.1 Kommunikationsregelungen 

Seitens des Auftraggebers wird mit der Vertragsdurchführung als Brückenkopf betraut: 
Unterführungsbauwerke: Natalie Zunac oder jeweilige Vertretung
U-Bahnaufgänge: Constantin Scheckenbach oder jeweilige Vertretung

2.2 Weitere fachlich Beteiligte  

Die nachstehende - nicht abschließende - Zusammenstellung gibt einen Überblick über die 
vom Auftraggeber bisher vorgesehenen weiteren fachlich Beteiligten für die Planung und 
Umsetzung der Maßnahme. 
Stadtwerke München GmbH 
- SWM Mobilität – Verkehrsinfrastruktur 

- SWM Infrastruktur GmbH 

- SWM Services GmbH 

Landeshauptstadt München (LHM) 
Folgende Referate der kommunalen Verwaltung der LHM sind mit verschiedenen 
Fachabteilungen bei Bedarf in den Planungsprozess zu innvolvieren: 
- Baureferat 

- Mobilitätsreferat 

- Kreisverwaltungsreferat

Planer und Gutachter 
- Projektsteuerung 

- Gleis- und Straßenplanung 
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- Freianlagenplanung 

- Straßenbeleuchtung 

- Umweltverträglichkeitsuntersuchung /Landschaftspflegerische Begleitplanung 

- Tragwerksplanung 

- Technische Gebäudeausrüstung 

- Fahrtreppen 

- Brandschutz 

- Altlasten und Baugrundgutachten 

- Vermessungsleistungen 

- Fahrleitungsplanung und Fahrstromversorgung 

- Verkehrstechnik 

- Verkehrliche Leistungsfähigkeitsuntersuchungen 

- Parkraumuntersuchungen, -konzept 

- Schall- und Erschütterungstechnische Untersuchungen 

Bauphasenplanung / Bauablaufplanung
Kampfmittelbaubegleitung

Für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach der Baustellenverordnung ist 
beauftragt: 
Noch zu benennen 

2.3 Örtliche Vertreter des Auftragnehmers 

Der/Die (örtliche(n)) Vertreter des Auftragnehmers (auf der Baustelle/ im Projekt/ zur 
Erfüllung der Leistungen o.ä.) ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu 
benennen.  

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die genannten Mitarbeiter über die 
gesamte Vertragsdauer eingesetzt werden. 

Sollten Leistungen nicht ordnungsgemäß von einem externen Leistungserbringer erbracht 
werden, kann der Brückenkopf des Auftraggebers, nach Abstimmung mit dem Brückenkopf 
des Auftragnehmers, einen Austausch dieses externen Leistungserbringers verlangen. 

Die vom Auftragnehmer eingesetzten Mitarbeiter*innen müssen hinsichtlich Qualifikation 
und Erfahrung den notwendigen fachlichen Anforderungen entsprechen - Berechtigung zur 
Führung der Berufsbezeichnung: Ingenieur*in.  

Für die Unterführungsbauwerke im Besitz der Landeshauptstadt München hat die örtliche 
BÜ den Nachweis eines sachkundigen Planers gemäß den Mindestanforderungen des 
ABB-SKP des DPÜ e.V. (DAfStb) oder gleichwertig zu erbringen. Der Ablaufplan zum 
projektspezifischen Nachweis der BASt ist anzuwenden. 

2.4 Besprechungen 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen 
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behörden mitzuwirken. Diese 
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige 
Übersendung von Unterlagen vorzubereiten. Der Auftragnehmer fertigt über die von ihm 
geführten Besprechungen und Verhandlungen Protokolle. Diese sind dem Auftraggeber 
unverzüglich zur Kenntnis vorzulegen. 

Baubesprechungen zu den Unterführungen BW 41/120, BW 41/118 und BW 41/133 sind 
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durch den AN zu organisieren und i.d.R. 2-wöchentlich abzuhalten. 

2.5 Projektleitung 

Der Projektleiter des Auftragnehmers ist dem Auftraggeber nach Beauftragung zeitnah 
schriftlich zu benennen. Der Auftragnehmer hat Wechsel des Projektleiters zu vermeiden. 
Ist ein Wechsel zwingend erforderlich, so hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber mit 
angemessenem zeitlichem Vorlauf schriftlich mitzuteilen. Dabei ist darzulegen, durch 
welche konkreten Maßnahmen Nachteile für das Projekt durch den Wechsel vermieden 
werden, und es ist nachzuweisen, dass der neue Projektleiter mindestens über die gleichen 
Qualifikationen wie der bisherige verfügt. 

3. Stufenweise Beauftragung 

Die Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt in Leistungsstufen. 

3.1 Leistungsstufe 1 

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer zunächst mit der Erbringung der 
Leistungsstufe 1. Diese umfasst die Grundleistungen und Besonderen Leistungen der  
Leistungsphasen (=LPH) 8 bis - gemäß Anlagen 1 c.

3.2 Folgende Leistungsstufen 

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausführung der Maß-
nahme den Auftragnehmer mit weiteren Leistungen der Anlage 1 a-f in folgenden 
Leistungs-stufen zu beauftragen: 

Leistungsstufe 2: Grund- und Besondere Leistungen der LPH bis  

Leistungsstufe 3: Grund- und Besondere Leistungen der LPH bis  

Leistungsstufe 4: Grund- und Besondere Leistungen der LPH  bis  

Die Beauftragung der Leistungsstufen erfolgt durch den Auftraggeber jeweils in Textform. 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn sie ihm  

vom Auftraggeber innerhalb von 18 Monaten nach Fertigstellung der  
Leistungen der vorangegangenen Stufe übertragen werden. 

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit der Anschluss-
beauftragung einer Leistungsstufe hinzuweisen. Wesentliche Voraussetzung für die weitere 
Beauftragung sind die Einhaltung der Planungs- und Überwachungsziele gemäß § 1.4. 

3.3 Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner 
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Maßnahme zu beschränken. 

3.4 Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen/Teilleistungen besteht 
nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, weitere Leistungen zu erbringen, wenn der 
Auftraggeber sie ihm überträgt. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung gemäß den 
Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhöhung seines Honorars 
oder sonstige Ansprüche ableiten. 

4. Besondere Grundlagen des Honorars 

4.1 Ermittlung des Honorars  

Der Ermittlung des Honorars für Grundleistungen werden die in Anlagen 1 c angebotenen 
Honorarbestandteile, mit Ausnahme der dort angegebenen vorläufigen anrechenbaren 
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Kosten, zu Grunde gelegt. Die Ermittlung des Honorars für Grundleistungen und Besondere 
Leistungen erfolgt nach der Systematik der in Anlage 2 beigefügten vorläufigen 
Honorarermittlung. Die vorläufige Honorarermittlung wird nicht Vertragsbestandteil. 

4.2 Ermittlung der anrechenbaren Kosten für die Ermittlung des Honorars 

4.2.1 Die anrechenbaren Kosten nach § 4 HOAI und den spezifischen Regelungen des 
Leistungsbilds, werden auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung, ohne 
Umsatzsteuer, ermittelt. Solange diese nicht vorliegt, ist die vom Auftraggeber baufachlich 
genehmigte Kostenschätzung, ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen. 

4.2.2 Bei Überschreitung des maximalen Tafelwerts zu einem Leistungsbild erfolgt eine 
Fortschreibung mit den erweiterten Honorartabellen der Richtlinien der Staatlichen 
Vermögens- und Hochbau-verwaltung Baden-Württemberg (RifT) in der bei Vertrags-
schluss gültigen Fassung. 

4.2.3 Wird aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorgaben insbesondere im Baugenehmigungs-
verfahren ein mehrfaches Überarbeiten von Planunterlagen erforderlich, so kann hierfür 
eine gesonderte Vergütung nicht gefordert werden. Hiervon nicht erfasst sind Änderungen 
des Bauprogramms (z.B. Änderung von Standort, Raumprogramm oder Aufgabenstellung) 
sowie Alternativplanungen nach grundsätzlich verschiedenen Anforderungen. 

4.3 Ergänzende Festlegungen 

☐ Das Honorar wird abweichend von § 11 Abs. 1 HOAI unabhängig von der Anzahl der 
Objekte nach der Summe der anrechenbaren Kosten aller Objekte berechnet.

☐ Das Honorar wird abweichend von § 54 Abs. 1 HOAI unabhängig von der Anzahl der 
Objekte im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 nach der Summe der anrechenbaren 
Kosten der Anlagen jeder Anlagengruppe berechnet. 

☐ Das Honorar der einzelnen Objekte (vgl. Beschreibung unter 1.1) orientiert sich an 
den anrechenbaren Kosten jedes Objekts. Es gelten ferner die Bedingungen im §11 
HOAI.

5. Ergänzende Regelungen 

5.1

5.2

5.3

6. Anlagen zur Leistungsbeschreibung  

Anlage 1 Leistungsverzeichnis/-se 

Anlage 2 Honorarermittlung vorläufig (nicht Vertragsbestandteil) 

Anlage 3 Allgemeine Richtlinien für die Erstellung von Leistungsbeschreibungen 
(VA_EK_152) nebst zugehöriger Muster-Leistungsbeschreibung als GAEB-
Datei 

Dem Auftragnehmer werden mit Auftragserteilung folgende weitere Unterlagen übergeben: 

- geprüfte und freigegebene Ausführungsplanung (je nach Baubeginn der Bauwerke)

- Leistungsbeschreibung und beauftragtes bepreistes Leistungsverzeichnis je nach 

Auftragsvergabe der Baufirmen 

- Bauphasen- und Verkehrsphasenplanung 
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